
Betriebsvereinbarung Förderung der Elektromobilität 
 
zwischen 
 

der Firma ... - Arbeitgeberin - 
vertreten durch die der Geschäftsleitung, Herrn ... 
 

und 
 

dem Betriebsrat der Firma ...  
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer des Betriebs, inkl. aller Auszubildenden 
und Teilzeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern. 
 
§ 2 Regelungsinhalt, Ziel der Vereinbarung 
 

Mit dieser Vereinbarung wird geregelt welche Investitionen  zur Förderung der Elektromobili-
tät getätigt werden sollen, zu welchen Konditionen ein Strombezug über das Unternehmen 
für Mitarbeiter zum Laden ihres Elektrofahrzeugs möglich ist und wie die Berechnung des 
Brutto-Listenpreises bei rein batterieelektrisch betriebenen und PlugIn-Hybrid-Fahrzeugen 
für die Ermittlung der Betragsobergrenze bei Fahrzeugen mit zu versteuernder Privatnutzung 
erfolgt. 
 
§ 3 Begriffsdefinitionen 
 

BEV = rein batterieelektrische betriebenes Fahrzeug 
PHEV = PlugIn-Hybrid-Fahrzeug 
Ladestation = technische Einheit zum Aufladen von Elektrofahrzeugen mit einem oder meh-
reren Ladepunkten 
Ladepunkt = Anschluss für ein Elektrofahrzeug als Buchse oder Kabel mit Stecker 
Pedelec = Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor 
 
§ 4.1 Investitionen zur Elektromobilität 
 

Das Unternehmen verpflichtet sich für Mitarbeiter, die sich für die dauerhafte Nutzung eines 
BEV oder PHEV entscheiden, Ladepunkte in ausreichender Anzahl mit bis zu 11 kW Leis-
tung je Ladepunkt zur Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung ist auf zunächst maximal 10 
Ladepunkte begrenzt. Als ausreichend wird es betrachtet, wenn für je maximal 3 Fahrzeuge 
ein Ladepunkt zur Verfügung steht. 
Die Stellplätze zu den Ladestationen erhalten eine vollflächig grüne Bodenmarkierung und 
eine Beschilderung, welche diese Stellflächen für BEV und PHEV während des Ladevor-
gangs reserviert. Die Ladestationen werden auch dem öffentlichen Verkehr für Ladevorgän-
ge je nach Verfügbarkeit, insbesondere außerhalb der Betriebszeiten, zu marktüblichen 
Konditionen bereitgestellt. 
Ferner wird auch die zwei Fahrradständer mit bis zu 10 Schuko-Steckdosen ausgestattet, 
damit an diesen Pedelec geladen werden können. 
 
§ 4.2 Konditionen des Strombezugs 
 

Mitarbeiter erhalten für Ladevorgänge an den firmeneigenen Ladestationen auf Antrag eine 
entsprechende RFID-Zugangskarte. Über diese Karte wird der Ladepunkt freigeschaltet und 
es erfolgt eine Nutzeridentifikation. Für Ladevorgänge, welche über diese Karte ausgelöst 
werden, wird der Strom zu Selbstkosten des Unternehmens abgegeben. Da die Ladestatio-
nen bevorzugt über die unternehmenseigene Photovoltaikanlage gespeist werden, bestehen 
derzeit Selbstkosten von 14 ct/kWh zzgl. MwSt. 
  



 
Zusätzlich können auf Antrag des/der Mitarbeiter/in im zulässigen Umfang, ohne dass sich 
hieraus ein zu versteuernder geldwerter Vorteil ergibt, die Strombezugskosten an den fir-
meneigenen Ladepunkten vom Unternehmen erstattet werden. Hierzu sind maximal 240 
kWh/Monat festgelegt, sofern dem nicht andere Sachbezugsleistungen durch die geltende 
Gesetzeslage entgegenstehen. Für die Antragstellung ist ein einfaches Anschreiben unter 
Beifügung der betreffenden Abrechnungsbelege ausreichend. 
Die Nutzung der Schuko-Steckdosen für Ladevorgänge von Pedelec in Mitarbeiterbesitz ist 
kostenfrei. 
 
§ 4.3 Berechnung des Brutto-Listenpreises bei BEV und PHEV 
 

Für Firmenfahrzeuge mit Privatnutzungsanteil bestehen Einzelvereinbarungen, welche den 
Brutto-Listenpreis des betreffenden Fahrzeugs auf 50% des Brutto-Jahresgehaltes des ent-
sprechenden Mitarbeiters begrenzt. In Anlehnung an die steuerlichen Regelungen zur Ermitt-
lung des Brutto-Listenpreises wird auch in Bezug auf die Obergrenze in den Einzelvereinba-
rungen folgende Regelungen getroffen: 
Vom Brutto-Listenpreis sind die Kosten des Batteriespeichers (Akku) mit pauschal 200,- € je 
kWh Nominalkapazität abzuziehen, sofern der Batteriespeicher Bestandteil des Fahrzeug-
preises ist und nicht z.B. gemietet wird. Dieser Wert gilt bis einschließlich zum 31.12.2017 
und reduziert sich danach jährlich um 40,- €. 
 
§ 5 Inkrafttreten, Kündigung, Nachwirkung  
 

Diese Betriebsvereinbarung tritt ab dem 01.01.2017 in Kraft. Sie ist mit einer Frist von 3 Mo-
naten zum 3 Monatsende schriftlich kündbar. Sie entfaltet keine Nachwirkung. Alle Ansprü-
che entfallen mit dem Auslauf und der korrekten Abwicklung des letzten Gültigkeitszeitrau-
mes dieser Vereinbarung. 
Steuerliche Nachteile für Mitarbeiter oder das Unternehmen, welche zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses dieser Vereinbarung nicht erkannt wurden, oder sich durch geänderte Gesetzge-
bung während der Gültigkeit dieser Vereinbarung ergeben, sollen durch sofortige Anpassung 
dieser Vereinbarung vermieden werden und ergeben ein fristloses Kündigungsrecht für beide 
Parteien. 
 
§ 6 Salvatorische Klausel 
 

Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen der Betriebsvereinbarung berührt die Geltung der 
übrigen Vereinbarungen nicht. Eine nichtige Bestimmung soll durch eine zulässige Vereinba-
rung ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Sinn der nichtigen Vereinbarung am nächsten 
kommt. 
 
 
..., ______________ 
 
 
 
______________________________   ___________________________ 
Unterschrift Geschäftsleitung     Unterschrift Betriebsrat 


